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Beratungsgegenstand 

Gestaltung Pausenhof Apian-Gymnasium 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

 

Die Verwaltung nimmt Bezug auf die Stellungnahme zur Bürgerinnenanfrage „Apian-Gymnasium – 

Gesundheitsschutz und Pausenhof“: 

 

Pausenhofgestaltung Apian-Gymnasium 

 

Die Außen- und Pausenhofflächen werden im Rahmen der Sanierung nach den vier pädagogischen 
Basisfunktionen einer gelungenen Pause – Begegnung und Rückzug, Bewegung und Ruhe – geplant und 
gestaltet werden. Die finale Gestaltung des gesamten Campusbereiches am Schulzentrum Südwest ist jedoch 
aufgrund der noch anstehenden Sanierung des Apian-Gymnasiums zum aktuellen Zeitpunkt nicht zielführend. 
Für die bewegte Pause wurden deshalb vor einigen Jahren vom Gartenamt einige Außenspielgeräte wie z.B. 
Tischtennisplatten und Streetballkörbe, unter Berücksichtigung der Freihaltung von Feuerwehrzufahrten 
aufgestellt, damit gerade für Schülerinnen und Schüler der Unterstufe Zonen im Außenbereich geschaffen 
werden konnten, in denen sie sich während der Vormittags- und Mittagspausen bewegen können.  
 
Dennoch sieht auch die Verwaltung die Notwendigkeit, – aufgrund der Dauer bis zum Abschluss der 
Sanierungsarbeiten (nicht vor 2030) –, noch weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität im 
Außenbereich durchzuführen. Diesbezüglich ist das Hochbauamt bereits mit den Schulleitungen am 
Schulzentrum Südwest in Kontakt.  Auf dieser Basis sollen gut umsetzbare Maßnahmen zur Verbesserung 
der Außen- und Pausenhofflächen geplant und zur Umsetzung gebracht werden. Es muss allerdings bereits 
jetzt darauf hingewiesen werden, dass die beabsichtigten Maßnahmen vermutlich nur temporärer Natur sein 
werden. Ebenso wird sich der Umfang des Eingriffs bereits mit den für die abschnittsweise erfolgenden 
Sanierung des Schulhauses und Freianlagen „arrangieren“ müssen um die erforderlichen 
Baustelleneinrichtungsflächen bereits zu würdigen.  
 
Die für Attraktivierung erforderliche Projektgenehmigung wird aktuell in Abstimmung mit der Schulleitung 
erstellt. Maßgebliches Ziel ist es zusätzliche Sitzmöglichkeiten anzubieten, zusätzliche Schattenplätze 
herzustellen sowie Spiel- und Bewegungsflächen anbieten zu können. Insbesondere für die Errichtung von 
Sonnensegeln wäre eine Unterstützung des BZA in Höhe von 10.000 Euro wünschenswert.  
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